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hier wird das Duell zum unerhörteſten Gewiſſensdruck und

zu einem brutalen Machtmittel innerlich zerlumpter Exi⸗
ſtenzen , einen Ehrenmann wirtſchaftlich und moraliſch zu
ſchädigen , der Duellzwang dient nicht zur Wiedererlangung
der verletzten Standesehre , ſondern zum direkten Raub der

Standesehre und damit vielfach zum materiellen Ruin

ganzer Familien . Jeder unmoraliſche Satisfaktionsfähige
—was hierzu Dorausſetzung iſt , ſagt keine Regel — hat es

mit hilfe des Duellzwanges in der hand , einen tadelloſen
Ebrenmann unmöglich zu machen ; er beleidigt dieſen ,
ſchmäht ihn , rempelt ihn an , weil er weiß , daß derſelbe aus

religiöſen und ethiſchen Gründen ſich nicht zum Zweikampf
treiben läßt ; dann geht der Beleidiger hin und zeigt frivoler⸗
weiſe der vorgeſetzten Behörde an , daß der Gekränkte ſich
nicht ſtandesgemäß benommen habe ( derſelbe hat vielleicht
den Raufbold dem ordentlichen Gerichte übergeben , wie

es das Geſetz will ) , und flugs erhält der Beleidigte die

Strafe des Ausſchluſſes aus dieſem Stande ; der Beleidiger
aber gilt nach wie vor als — ſatisfaktionsfähig und kann

ſein gemeingefährliches Treiben fortſetzen gegenüber an⸗

deren Ehrenmännern . Und eine ſolche Inſtitution ſoll durch
die Standesehre und zur Rettung der Standesehre ge⸗
boten ſein ? „ Wahnſinn , du ſiegſt ! “ „ Geadelter Mord “ iſt
keine Standesehre !

5. Das Duell — kein Gebot der Notwehr .

Die Duellfreunde ſagen , daß bei manchen Verletzungen
der Ehre ein Notſtand vorliege ; die Geſetzgebung ſchütze
nicht ausreichend gegen Beleidigungen ; um den geſellſchaft⸗
lichen Anſtand aufrechtzuerhalten , müſſe man zur Waffe
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greifen . Das Duell ſei zwar ein Übel , aber unvermeidlich ;

es liege hier Notwehr vor wie bei den bölkerkriegen .

In manchen dieſer Urgumente ſteckt ein körnchen Wahr⸗

heit — nur nicht in Beziehung auf das Duell . Von einem

Notſtand kann man im Ernſte nur in der Richtung ſprechen ,

daß der Staat einerſeits das Duell beſtraft , anderſeits aber

beſtimmte Perſonen moraliſch zwingt , ſich zu duellieren

oder auf eine beſtimmte Stelle zu verzichten ; der ganz un⸗

moraliſche Duellzwang ſchafft tatſächlich einen Notſtand ; aber

„ das iſt die Frucht der böſen Tat ( Duell ) , daß ſie fortwährend

Böſes muß gebären “ ( Duellzwang ) . Doch wird dieſer Not —

ſtand nicht dadurch beſeitigt , daß man das Duell anerkennt ,

ſondern daß der Duellzwang zuerſt fällt und dann das

Duell . Man darf ein Übel nicht legaliſieren , den Notſtand

nicht beſeitigen durch unſittliche Mittel . Es kann zugegeben

werden , daß die Geſetzgebung , aber noch mehr die Recht⸗

ſprechung , die Ehre nicht genügend ſchützt ; aber man wird

keine Geſetzgebung der Welt finden , welche auf dem Ge⸗

biete der Ehre nie verſagt . Menſchliche Unvollkommenheit

und Cücken in der Geſetzgebung rechtfertigen nie einen Akt

der Selbſtiuſtiz ; ; man bedenke nur die Ronſequenzen auf

anderen Gebieten . Aber eigentliche Notwehr liegt gar

nicht vor ; denn es iſt weder Gefahr im Verzuge noch beſteht
die Unmöglichkeit , ſich auf geordnete Weiſe ſein Recht zu

holen ; das Duell findet ſich oft tage⸗ und wochenlang nach der

Ehrkränkung vor . Ein Duell kann eine momentane Prügelei

verhindern , verſchlimmert aber die geſamte Situation , da die

flufregung wegfällt und der kalte Rachedurſt an ihre Stelle

tritt . „ Man entkleide das Duell allen erborgten und er⸗

künſtelten Glorienſcheines , man laſſe alle die Phraſen von

Ehrenrettung , Beweiſen ehrenhafter Geſinnung , Satis⸗
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faktion uſw . und ſuche Gründe hervor ! „ Zweck des Duells

iſt, Prügeleien zu verhindern . . Es würde dann zum

Zeichen unbändiger Raufluſt , der man dieſen Gbleiter ge⸗

währen müſſe , damit ſie nicht größeres Unheil anrichte . “
Aber da fehlt jede Vorausſetzung der Notwehr . Ein Ver⸗

gleich mit einem Dölkerkriege iſt ſchon gar nicht zuläſſig ;

innerhalb eines Staates hat man die Inſtanzen zum Aus⸗

gleiche von Zwiſtigkeiten , im Verkehr der Dölker unter⸗

einander fehlen ſie noch ganz oder ſind erſt im Werden be⸗

griffen ; es iſt aber eine ÜUnmaßung ſondergleichen , ſeine

perſönliche Angelegenheit in einen Vergleich mit den

Lebensintereſſen der Völker zu ſetzen .

6. Das Duell — kein Zeichen von Mut .

Um den Beweis des Mutes handele es ſich beim Zwei⸗

kampf ; hier trete der Mann ſelbſt mit ſeinem Leben für

ſeine Ehre ein ; etwas höheres könne es nicht geben ; die

ganze Nation erhalte ihren Wehrſinn durch ſolchen Geiſt :
ſo und ähnlich verteidigt man den erzieheriſchen Wert des

Duells .

Um den Mut iſt es gewiß eine hohe und heilige Sache ;
um die Wehrhaftigkeit eines ganzen Volkes auch . Uber :

„ wenn die Welt in dem Selbſtmord einen Ükt des Berois⸗
mus erblicken will , ſo erblicke ich in demſelben weit mehr
einen Akt der Feigheit ; denn es gehört wirklich mehr
Mut dazu , alle Mißgeſchicke und Widerwärtigkeiten des

Lebens jahrelang geduldig zu ertragen , als ſog . Mut er⸗

forderlich iſt , ſich beim Unblicke der entgegenkommenden

ſchlimmen Dinge des Lebens ſofort das Leben zu nehmen ! “

Dieſe Worte des großen Biſchofs und Kirchenvaters Augu —

ſtinus gelten auch für das Duell ; iſt nämlich die Ehre eines

Ideal und geben . III. 4
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